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Die richterliche Sicht auf Online-Plattformen

„Viele Verbraucher bringen diesen 
Plattformen ein gesteigertes Vertrauen 
entgegen, da diese durch eine Reihe von 
Maßnahmen gegenüber dem normalen 
Online-Handel typischerweise eine 
höhere Transaktionssicherheit 
aufweisen... So ermöglichen sowohl der 
Amazon Marketplace als auch der 
Sofortkauf bei eBay eine einfache und 

„Tatsächlich wird die Auktionsplattform 
[eBay] – wie der Senat auch aus eigener 
Anschauung weiß – in der Öffentlichkeit 
immer wieder in die Nähe eines 
Flohmarktes gerückt und auch im 
Zusammenhang mit dem Absatz von 
Fälschungen von Markenartikeln 
genannt.
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Sofortkauf bei eBay eine einfache und 
schnelle Abwicklung und bieten 
insbesondere durch  Bewertungs- und 
Käuferschutzmechnismen einen 
Transaktionsraum, in den viele Nutzer ihr 
Vertrauen setzen.“  

LG Kiel, Urteil vom 08.11.2013,
14 O 44/13 - Kart-Digitalkameras

...

[Allerdings sind] Plattformen mindestens
vorstellbar, die auf ein qualitätsbewusstes 
Publikum zielen. Inwieweit ein Absatz 
über solche Plattformen das Ansehen der 
... Artikel beeinträchtigen soll, erschließt 
sich nicht.“  

KG, Urteil vom 19.09.2013, 2 U 8/09 -
SchulranzenHervorhebungen hinzugefügt



Kernaspekte

Schutz des 
Markenimages

Lösung des 
Trittbrettfahrer-Problems
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Nur technisch komplexe Produkte und 
Luxusprodukte?

Wer erbringt Markenleistung?

Wer profitiert von wem?

Wie weit reicht Effizienzeinwand (vertriebskanalbezogen 
oder auch direkt preisbezogen)?



Kernaspekte
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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